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Teil I.  Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen 

 

 

A. Geltungsbereich 

 

 

Die Stadt Pforzheim beabsichtigt für die östliche Innenstadt rund um das Rathaus eine städte-

bauliche Entwicklung mit Einzelhandel, Gastronomie, Wohnen und Dienstleistung/Stadtver-

waltung. Der Gemeinderat der Stadt Pforzheim hat am 10.02.2015 beschlossen, ein Investo-

renauswahlverfahren in Form des Wettbewerblichen Dialogs Pforzheim-Mitte | Innenstadtent-

wicklung-Ost durchzuführen. Im Rahmen dieses Wettbewerblichen Dialogs wurde ein Dia-

loggebiet festgelegt. 

 

Der ursprüngliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Innenstadt-Ost hat das gesamte Dia-

loggebiet umfasst. Innerhalb des Dialoggebiets wurden zwei Baufelder dargestellt: Misch-

quartier am Rathaus (Vergabeteil) und Wohnen am Schloßberg (Ideenteil). Im Zuge des Wett-

bewerblichen Dialogs wurde die Abgrenzung zwischen diesen beiden Baufeldern konkreti-

siert. Für den Vergabeteil soll nunmehr Planungsrecht geschaffen werden ï der Ideenteil wird 

in einem gesonderten Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt geregelt. 

 

Der Geltungsbereich wird daher gegenüber dem Aufstellungsbeschluss vom 01.07.2015 (Vor-

lage Q 0338) auf den Vergabeteil reduziert.  

 

 

 

  

Darstellung Mischquartier am Rathaus und  

Wohnen am Schloßberg 

Veränderung des Geltungsbereichs 

Wohnen am Schloßberg 
(Ideenteil) 

Mischquartier 
am Rathaus 

(Vergabeteil) 

Geltungsbereich  
Aufstellungsbeschluss 

Geltungsbereich 
Frühzeitige Beteiligung 
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B. Anlass + Ziele der Planaufstellung 

 

Am 23.02.1945 wurde die Pforzheimer Innenstadt durch einen Luftangriff nahezu vollständig 

zerstört. Dies führte zu einem Verlust an Einwohnern, Bausubstanz und Identität. Infolge des 

Wiederaufbaus in den 50er und 60er Jahren gemäß dem Leitbild der autogerechten Stadt wur-

den die einst dicht gemischten Funktionen entflochten, die vorkriegszeitliche Parzellierung 

wurde aufgehoben und es entstanden offene fließende Stadträume. Derzeit bestehen struktu-

relle Probleme in der östlichen Innenstadt. Die Schloßkirche mit Schloßpark ist durch die 

Schloßbergauffahrt von der Innenstadt abgetrennt. Es bestehen heute nicht mehr zeitgemäße 

städtebauliche Strukturen mit stark sanierungsbedürftigen Gebäuden. Ziel ist es nun, umzu-

steuern und eine Stadtreparatur im Sinne der dichten und durchmischten europäischen Stadt ï 

im Grunde eine Rekonstruktion des öffentlichen Raums ï zu gestalten. 

 

Die Stadtverwaltung hat in Anknüpfung an den Masterplanprozess und dessen Ziele in unter-

schiedlichen Beteiligungsformaten Konzepte zur Entwicklung der Innenstadt insgesamt und 

des Projektgebiets Innenstadt-Ost im Besonderen erarbeitet: Leitbild und Nutzungskonzept 

Innenstadt, Verkehrskonzept Innenstadt, Handelskonzept Innenstadt, Konzepte zur Stadtge-

stalt. Informiert und beteiligt wurde die Öffentlichkeit in mehreren Veranstaltungen, Ge-

sprächs- und Arbeitskreisen. 

 

Im Oktober/November 2012 fand ein Planungsworkshop mit 5 renommierten Architektur- 

und Stadtplanungsbüros statt, in dem für das Gebiet zwischen Hauptbahnhof und Enz sowie 

Marktplatz und Deimlingstraße städtebauliche Ideen entwickelt wurden. Darauf aufbauend 

wurde ein städtebaulicher Rahmenplan für den Bereich erarbeitet, der die übergeordneten 

Ziele für Städtebau, Freiraum und Verkehr formuliert. Dieser Rahmenplan Innenstadtentwick-

lung-Ost wurde am 18.02.2014 vom Gemeinderat beschlossen (Vorlage P 1949).  

 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Rahmenbedingungen wurde am 05.08.2015 der 

Wettbewerbliche Dialog Pforzheim-Mitte | Innenstadtentwicklung-Ost europaweit ausge-

schrieben. Mit diesem Vergabeverfahren ist im Dialog mit Investoren unter anderem ein städ-

tebauliches Gesamtkonzept (Bebauungsstruktur, Erschließung, Durchwegung, Bezüge zu an-

grenzenden Quartieren, Maßstäblichkeit, Diversität, Freiraumgestaltung, Abgrenzung und Ver-

zahnung der Baufelder etc.) erarbeitet worden, welches die Grundlage für die Entwicklung der 

östlichen Innenstadt bilden soll. Am 18.12.2018 hat der Gemeinderat den Zuschlag an die TBB 

- Ten Brinke Projektentwicklungs GmbH erteilt und damit den Wettbewerblichen Dialog be-

endet. Im Februar 2019 wurde der entsprechende Projektvertrag unterzeichnet. 

 

Ziel dieser Planaufstellung ist die geordnete städtebauliche Entwicklung für das Mischquartier 

am Rathaus gemäß dem Lösungskonzept im Projektvertrag. 

 

C. Verfahrensablauf 

 

Der Bebauungsplan wird im förmlichen Verfahren mit Umweltbericht und Eingriffs-Aus-

gleichbilanz aufgestellt. 

 

D. Übergeordnete Planungen 

 

Der Regionalplan 2015 des Regionalverbandes Nordschwarzwald legt für Pforzheim einen 

Schwerpunkt für Dienstleistungseinrichtungen fest. Das Plangebiet liegt innerhalb des regio-

nalplanerischen Versorgungskerns, der im Innenstadtbereich Pforzheims festgelegt ist. 
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Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim 

 

Der Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim aus dem Jahr 2005, neu 

bekannt gemacht am 01.07.2016, stellt den Geltungsbereich als ĂKerngebietsflªcheñ sowie als 

ĂGemeinbedarfsflªcheñ dar. Das geplante gemischte Innenstadtquartier ist mit seinen Nutzun-

gen mit öffentlicher Verwaltung, Kindergarten, Einzelhandel, Gastronomie, Kulturellen Ein-

richtungen und Wohnen gemäß § 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

E. Gebietsbeschreibung 

 

1. Umgebung + Vorprägung des Plangebiets 

 

Topographie 

Die topographischen Stufen der Innenstadt verdichten sich am Schloßberg zu einer 

identitätsstiftenden Hügelsituation, auf der eingebettet im Schloßpark die Schloßkirche 

thront. Von dort sind vielfältige Blickbeziehungen zu den Hochpunkten im Stadtraum 

und der gegenüberliegenden Hangseite möglich. Aus dem Schloßpark führen viel be-

gangene Treppen und Wege weiter in die Innenstadt. Südlich der Fußgängerzone fällt 

das Gelände sanfter in Richtung Enz. Die topographische Prägnanz nimmt hier ab. 

 

Insgesamt besteht im Geltungsbereich des Bebauungsplans ein Höhenunterschied von 

ca. 18 Metern. Das Gebiet steigt von Süden (Stadtbibliothek) bis zur Fußgängerzone 

kontinuierlich um ca. 5 Meter an. Der Schloßberg ist durch eine stark ansteigende Topo-

graphie geprägt, der die Schloßbergauffahrt ihren ĂSchwungñ verdankt. Zwischen FuÇ-

gängerzone und Schloßkirche steigt das Gelände nochmals um 13 Meter steil an. Zwi-

schen Schloßkirche und Hauptbahnhof sind es nochmals 7 Meter. 

 

Unmittelbares Umfeld 

Nördlich des Geltungsbereichs liegt der Hauptbahnhof auf der Anhöhe, in dessen Um-

feld im Juni 2015 der neue ZOB in Betrieb genommen und das B¿rogebªude ĂIl 

Troncoñ entstand. Die drei Bauwerke bilden gemeinsam mit dem Stadtbaugebªude ein 

urbanes neues Gesicht der Stadt am nördlichen Innenstadteingang. Dieses Ensemble 
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wird durch eine weitere Entwicklung auf dem ehemaligen ZOB-Süd ergänzt werden. 

Auf dem grünen Hügel des Schloßbergs erhebt sich die Schloßkirche, ein Denkmal von 

besonderer Bedeutung, im Schloßpark als Ăsteinernes Geschichtsbuchñ der Stadt und 

bauliche Dominante in der Stadtansicht. Auf der gegenüberliegenden Seite, westlich der 

Schloßbergauffahrt, befindet sich eine nach dem Krieg wieder aufgebaute Blockrandbe-

bauung, u. a. mit gastronomischen Einrichtungen. 

 

Das Gebäude Östliche 1 (C&A) begrenzt den Geltungsbereich nach Westen und ist der-

zeit der östliche Frequenzbringer der Einkaufsinnenstadt. Ab hier entwickelt sich die 

Fußgängerzone als Haupteinkaufsbereich nach Westen zum Leopoldplatz, dessen Ab-

schluss das Volksbankhaus und die Schlössle-Galerie bilden. 

 

Der Rathaushof wird von frequenzstarken öffentlichen Einrichtungen umschlossen: Öst-

lich befindet sich die Alf ons-Kern-Schule (Gewerbeschule). Direkt südlich des Rathaus-

hofs befindet sich die Stadtbibliothek und über die Zerrennerstraße/Am Waisenhaus-

platz das Congress-Centrum Pforzheim (CCP), das Parkhotel sowie das Stadttheater. 

Westlich begrenzen das Alte Rathaus und das neue Rathaus mit den Dienststellen der 

Stadtverwaltung und dem vorgelagerten Marktplatz das Plangebiet. 

 

Die umgebenden Quartiere sind geprägt durch gemischte Nutzungen: in der Fußgänger-

zone vorwiegend durch Handels und Geschäftshäuser sowie, in Richtung Osten, durch 

Wohn- und Geschäftshäuser bzw. Kleingewerbe. Direkt an das Plangebiet angrenzend 

an der Kreuzung Schloßberg / Östliche Karl-Friedrich-Straße befinden sich kerngebiets-

typische Nutzungen (Handel, Gastronomie, Gewerbe, Vergnügungsstätten, etc.), oft-

mals mit Wohnungen in den Obergeschossen. 

 

2. Vorhandene Nutzungen + Bebauung 

 

Nördlich des Geltungsbereichs befindet sich das stark sanierungsbedürftige Schloßberg-

zentrum als typische Bebauung der 1960er Jahre, das diagonal zur Schloßkirche ange-

ordnet steht. 

 

Östlich angrenzend, östlich der Alfons-Kern-Staffel, befindet sich eine 5-gruppige Kin-

dertagesstätte. Das aus den 1960er Jahren stammende Gebäude ist ebenfalls stark sanie-

rungsbedürftig.  

 

Südlich der Schlossbergauffahrt, östlich an das Gebäude C&A (Östliche 1) angrenzend, 

befindet sich im Geltungsbereich der Gebäudekomplex Östliche 3-11, der die Fußgän-

gerzone nach Norden hin abschließt. Auf einer horizontalen Platte über dem 1. Oberge-

schoss befinden sich hier vor- und zurückgesetzte Baukörper, die derzeit überwiegend 

durch Zwischennutzungen (temporäre Büros, Künstlerateliers, etc.) besetzt sind. Die 

Gebäude sind stark sanierungsbedürftig und weisen erhebliche städtebaulich-struktu-

relle Mängel auf. 

 

Den östlichen Abschluss der Fußgängerzone bilden das Rathaus-Ensemble mit den un-

ter Denkmalschutz stehenden Rathäusern ï Neues Rathaus, Altes Rathaus, Technisches 

Rathaus. Das Technische Rathaus, das sich innerhalb des Geltungsbereichs befindet, ist 

ebenfalls stark sanierungsbedürftig.  

 

Der Rathaushof wird als oberirdische Parkplatzfläche mit ca. 150 öffentlichen Parkplät-

zen und der Zufahrt zur Rathaustiefgarage genutzt und liegt ebenfalls im Geltungsbe-

reich. 
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3. Bestehende Planungen 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt vollständig innerhalb des rechtsverbind-

lichen Bebauungsplans Nr. 420 ĂMarktplatz und Umgebungñ. Festgesetzt werden Bau-

felder, Baufluchten und die Staffelung der Höhen der jeweiligen Gebäude. 

 

Zudem liegt der Geltungsbereich innerhalb folgender Planungen bzw. Satzungen: 

- Nr. 581 ĂTeilgebiet Innenstadt, Vergn¿gungsstªttensatzungñ 

- Nr. 727 ĂVorkaufsrechtsatzung Bereich Innenstadtentwicklung-Ostñ 

- Nr. 736 ĂVergn¿gungsstªttensatzung Innenstadt IIñ 

- Stellplatzsatzung 

- Sondernutzungssatzung 

- Gestaltungs- und Werbeanlagensatzung 

- Sanierungsgebiet ĂInnenstadt Ostñ  

 

4. Rechtliche Bindungen 

 

Für die Entwicklung der östlichen Innenstadt wurde im Zuge des Wettbewerblichen Di-

alogs Pforzheim-Mitte | Innenstadtentwicklung-Ost ein Projektvertrag ausverhandelt. 

Dieser beinhaltet den Verkauf von zwei Baufeldern mit Bauverpflichtung. Der Wettbe-

werbliche Dialog wurde am 18. Dezember 2018 mit dem Zuschlag des Gemeinderats an 

die TBB ï Ten Brinke Projektentwicklungs GmbH abgeschlossen, der Projektvertrag im 

Februar 2019 unterzeichnet. 

 

  



 

BP ĂInnenstadt-Ostñ   Begründung 

- 9 - 

F. Planungskonzept 

 

 
Lösungskonzept des Wettbewerblichen Dialogs 

 

1. Städtebauliches Konzept 

 

Innerhalb des Geltungsbereichs werden vier Blöcke mit Innenhof angeordnet, welche 

sich durch Struktur und Größe in die Umgebungsbebauung selbstverständlich einfügen. 

Zwischen den vier Häusern entsteht ein Netz aus Straßen, Wegen und Gassen, die durch 

Geschäfte, Dienstleistungen und Gastronomie belebt werden. Der Städtebau legt Wert 

auf ein ruhiges Erscheinungsbild, welches das Neue Rathaus als städtebaulichen Son-

derbaustein respektiert.  

 

Die Fußgängerzone wird funktional und gestalterisch über den Marktplatz hinaus bis 

zur Deimlingstraße weitergeführt. Quer zur Fußgängerzone führt eine Achse von der 

Apsis der Schloßkirche bis zum neuen Rathausplatz. Die öffentlichen Bewegungsräume 

werden großzügig dimensioniert und bilden gemeinsam mit den ebenso gut dimensio-

nierten Häusern eine städtebauliche Figur, die sich gut in die Baustruktur der Innenstadt 

einfügt. 
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2. Nutzungskonzept 

 

Das Konzept sieht vier gemischt genutzte Häuser vor. Entlang der Fußgängerzone sind 

im Erdgeschoss und in Teilen der Obergeschosse öffentlich wirksame Nutzungen (Ein-

zelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen, Hotel) vorgesehen. Zudem entstehen in die-

sem Bereich eine Kita und Wohnungen. 

  

Im südlichsten Haus im jetzigen Rathaushof befindet sich eine gastronomische Einheit, 

Einzelhandel und ein Veranstaltungsraum für kulturelle Zwecke. Die oberen Geschosse 

dieses Hauses werden durch die Stadtverwaltung belegt. Im Dachgeschoss ist eine Kita 

vorgesehen. 

 

 

3. Erschließung 

 

Das neue Quartier wird über das bestehende Straßen- und Wegenetz gut angebunden. 

Unter den beiden südlichen Gebäuden ist eine Tiefgarage mit unterirdischem Lieferhof 

vorgesehen. Die Zufahrt erfolgt über die Deimlingstraße. Diese Tiefgarage ist mit der 

bestehenden Tiefgarage unter dem Marktplatz verbunden. Unter den beiden nördlichen 

Gebäudeblöcken ist eine weitere Tiefgarage mit Zufahrt von Osten vorgesehen.  

 

Die Schloßkirche und der Schloßpark sind durch zwei Treppenanlagen mit der neu ge-

stalteten Fußgängerzone verbunden. Zwischen dem Mischquartier am Rathaus und dem 

Wohnen am Schloßberg entsteht eine neue Fuß- und Radwegeverbindung.  

 

Durch die öffentlichen Wegeverbindungen zwischen den Gebäudeblöcken entsteht ein 

offenes, durchlässiges Innenstadtquartier. 

 

Aus dem Fachbeitrag Verkehr zum Bebauungsplan kann festgestellt werden, dass sich 

die verkehrliche Situation durch die Planung deutlich ändern wird. Die markanteste Än-

derung bringt die Sperrung des Schloßbergs mit sich (s. Beschluss Vorlage P 1949 vom 

Februar 2014), denn dadurch wird das Verkehrsaufkommen sehr stark gemindert. Au-

ßerdem wird sich das Verkehrsaufkommen auf den Straßen innerhalb des Innenstadt-

rings weiter reduzieren, hier vor allem auf der Zerrennerstraße und auf der Straße Am 

Waisenhausplatz. Die Deimlingstraße wird nach diesen Veränderungen nur noch die lo-

gische Fortführung der östlichen Karl-Friedrich-Straße sein und könnte eine reduzierte 

Anzahl an Fahrstreifen aufweisen  

 

Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung zeigt sich, dass weniger Fahrstreifen auch leis-

tungsfähig sein werden, wenn der lichtsignalgeregelte Knoten am Waisenhausplatz die 

entsprechende Anzahl an Fahrstreifen in erforderlicher Länge aufweist. Zusätzlich wird 

nachgewiesen, dass die Zufahrt zur Tiefgarage bei den prognostizierten Verkehrsmen-

gen ebenfalls leistungsfähig sein kann. 

 

Der Entfall der Schloßbergauffahrt wird keine Beeinträchtigungen für die verbleibenden 

Anlieger mit sich bringen. Die durch die Straße erschlossenen Grundstücke sind weiter-

hin direkt anfahrbar. Die Grundstücke am Knotenpunkt Östliche Karl-Friedrich-Straße / 

Schloßberg können über die Stichstraße in Verlängerung der Deimlingstraße angefahren 

werden. Die Grundstücke nördlich des Geltungsbereichs können weiterhin von Norden 

angefahren werden. 
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4. Grün-/Freiraumkonzept 

 

Das Lösungskonzept vernetzt die bestehenden Freibereiche der Innenstadt und schafft 

mit einem mit großen Bäumen gestalteten Platz im Rathaushof einen Ort mit Aufent-

haltsqualität. Die Fußgängerzone und der Marktplatz werden durch die Verbindung zwi-

schen den neuen Häusern mit dem Schloßpark und der Schloßkirche verknüpft und sind 

fußläufig schnell erreichbar. Die Treppenanlagen sind so dimensioniert, dass gute Auf-

enthaltsflächen mit Ausblicken ins neue Quartier und in die Umgebung entstehen. 

 

Durch die konsequente Fortführung der Fußgängerzone bis zur Deimlingstraße und 

durch den neuen Platz im Rathaushof wird das Freiraumangebot der Innenstadt ergänzt. 

Es entstehen urbane Plätze und Aufenthaltsräume, die durch ihre Größe und Dimensio-

nierung flexibel genutzt werden können und zum Verweilen einladen. 

 

Eine detaillierte Freiflächen- und Grünflächenplanung erfolgt im Zuge der Genehmi-

gungs- und Ausführungsplanung. Dabei wird das derzeitige Grün- und Freiflächenkon-

zept fortgeschrieben und konkrete Baumstandorte festgelegt. Im Geltungsbereich wer-

den 9 bestehende Bäume durch Pflanzbindung erhalten und neue Baumpflanzungen vor-

gesehen, um Lebensraum- und Nahrungsangebote für Tiere zu erhalten. Ebenso wird 

eine Fassaden- und Dachbegrünung für Neubauten festgesetzt, um die optische und kli-

matische Wohlfahrtswirkung der Begrünung zu gewährleisten und artenschutzrechtliche 

Vorgaben einzuhalten. 

 

G. Auswirkungen + Folgen der Planung 

 

1. Auswirkungen und Folgen 

 

Städtebauliche Auswirkungen 

Die Umsetzung des Beitrags aus dem Wettbewerblichen Dialogs ist ein Teil der Umset-

zung des Rahmenplans Innenstadtentwicklung-Ost. In direkter Verbindung zu dieser 

Maßnahme steht die Entwicklung eines Wohnquartiers am Schloßberg (Ideenteil des 

Wettbewerblichen Dialogs) sowie die Projekte zur baulichen Fassung der Raumkante 

des Marktplatzes (Erweiterung des Gebäudes Östliche 1 und Westliche 1nach Süden). 

 

Ein zentrales Element des Rahmenplans Innenstadtentwicklung-Ost ist der Entfall der 

Schloßbergauffahrt zugunsten einer besseren Anbindung der Schloßkirche an die Innen-

stadt sowie einem gemischt genutzten, urbanen Innenstadtquartier. Die verkehrliche 

Machbarkeit wurde im Verkehrskonzept Innenstadt Pforzheim 2013 nachgewiesen. 

Zukünftig werden zwei Treppenanlagen den Schloßberg für Fußgänger leicht und at-

traktiv erreichbar machen. Zudem ermöglicht die geplante Fuß- und Radwegeverbin-

dung die stufenlose Erreichbarkeit von Enz und Bahnhof und verbessert das städtische 

Radwegenetz. Die Innenstadt wird von Verkehrslärm und Schadstoffen entlastet, die 

trennende Wirkung zwischen Schloßkirche mit umgebendem Park wird aufgelöst. 

 

Kulturelle Auswirkungen 

Mit der Umsetzung des Lösungskonzepts des Wettbewerblichen Dialogs wird das Kul-

turdenkmal Technisches Rathaus abgebrochen. Im Wettbewerblichen Dialog wurde ge-

prüft, ob das Kulturdenkmal Technisches Rathaus in ein städtebauliches Gesamtkonzept 

integriert werden kann. Es wurde keine Lösung gefunden, die das Technische Rathaus 

in geeigneter Weise erhalten hätte. 
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Im Lösungskonzept ist am neuen Rathausplatz ein multifunktionaler Kulturraum vorge-

sehen, der für Veranstaltungen, Ausstellungen und Events genutzt werden kann und das 

kulturelle Leben in der Innenstadt ergänzen soll. 

 

2. Kosten 

 

Die Entwicklung des Bauprojektes sowie der umgebenden öffentlichen Flächen werden 

durch die TBB ï Ten Brinke Projektentwicklungs GmbH getragen. Der Stadt entstehen 

Kosten für die Herstellung der Rad- und Fußwegeverbindung am Schloßberg sowie für 

die Neuordnung der Deimlingstraße mit den anschließenden Verkehrsknotenpunkten. 

Ebenso trägt die Stadt die Kosten für die Bündelung und Verlagerung der Infrastruktur-

leitungen gemäß § 150 BauGB. 

 

3. Flächenbilanz 

 

Flächennutzung Fläche 

m² 

Fläche 

% 

MK ï Kerngebiet 11.822 48,7 % 

Öffentliche Verkehrsfläche 12.440 51,3 % 

(Davon Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ï  

Fußgängerbereich 2.525 m², 10,4 %) 

  

Gesamtgebiet 24.262 100 % 

 

4. Emissionen 

 

Für den Bebauungsplan wurde ein Fachbeitrag Schall des Büros Modus Consult, Bruch-

sal erstellt. Das Bebauungsplangebiet ist durch verkehrliche sowie durch Innenstadttypi-

sche gewerbliche Lärmimmissionen vorbelastet. So verlaufen insbesondere im Nordos-

ten (Schloßbergstraße), im Osten (östliche Karl-Friedrichs-Straße), im Südosten (Deim-

lingstraße) und im Süden (Am Waisenhausplatz) Hauptverkehrsstraßen, deren Ver-

kehrsgeräusche aus unterschiedlichen Richtungen auf das geplante Innenstadtquartier 

einwirken. Zusätzlich wirken Anlagengeräusche der innerstädtischen Kerngebietsnut-

zungen (Einzelhandel, Gastronomie) sowie umgebender städtischer Einrichtungen (Al-

fons-Kern-Gewerbeschule, Congress Centrum Pforzheim, etc.) auf das Plangebiet ein. 

 

Der Fachbeitrag Schall behandelt folgende Thematiken: Gewerbelärmeinwirkungen auf 

das Plangebiet, Gewerbelärmeinwirkungen durch das Plangebiet unter Berücksichti-

gung der Vorbelastung sowie die das Plangebiet beeinflussenden Verkehrslärmeinwir-

kungen. 

 

Durch die im Fachbeitrag vorgeschlagenen Festsetzungen, die in den Bebauungsplan 

übernommen werden, wird sichergestellt, 

 

- dass die neuen schutzbedürftigen Nutzungen im Plangebiet durch den einwirkenden 

Anlagenlärm von außerhalb nicht beeinträchtigt werden und dass gleichzeitig die neu 

zu schaffende Bebauung die vorhandenen, in Kerngebieten zulässigen gewerblichen 

Nutzungen außerhalb des Plangebietes in der Ausübung ihrer vorhandenen bzw. zu-

lässigen Nutzungen nicht einschränkt. Dies wird insbesondere dadurch sichergestellt, 

dass das Plangebiet, wie das Umfeld auch, ebenfalls als Kerngebiet ausgewiesen 

wird. 

 


































